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Gesetz über eine Kreditermächtigung 
aus Anlaß der Erhöhung des Beitrages der Bundesrepublik Deutschland 

1 an den Europäischen Fonds 

Vom 3. Juni 1961 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel 1 
Das Gesetz über das Europäische Währungsab

kommen vom 26. März 1959 (BundesgesetzbL II 
S. 293) wird wie folgt geändert: 
In Artikel 2 wird die Zahl 11180" durch das Wort 
11 zweihundertzehn" ersetzt. 

Artikel 2 

Das Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 
26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 745) wird wie folgt 
geändert: 
In § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b wird das Wort 
,,einhundertachtzig" durch das Wort „zweihundert
zehn" ersetzt. 

Artikel 3 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 

des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Z 1998 A 

Artikel 4 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün
dung in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 3. Juni 1961 

Der Bundespräsident 
Lübke 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Ludwig Erhard 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
Ludwig Erhard 


